
 
         

Eisenstadt, 12.2.2007 
 
 
 

Verordnung 

des Gemeinderates der Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt vom 8.2.2007 

 

Gemäß § 6 Abs.2 des Feldschutzgesetzes wird vom Gemeinderat der 

Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt verordnet: 

 

§ 1 

§ 1 der Verordnung des Gemeindesrates vom 29.6.1999 hat zu lauten: 

Eigentümer oder Nutzungsberechtigte brachliegender landwirtschaftlicher 

Grundflächen haben an diesen Grundflächen mindestens einmal jährlich, spätestens 

aber bis zum 15. Juli Pflegemaßnahmen (Mähen, Häckseln, Mulchen etc.) 

durchzuführen. 

 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag 

in Kraft. 

 

Für den Gemeinderat: 

 

 

Bürgermeisterin 

 

 

Angeschlagen am 14.2.2007  

Abgenommen am 1.3.2007  

 

 


